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60 Anmeldung von Unfällen . Ueber Wohnungsmieten .

Anmeldung von Unfällen .
Auszug ans dem Gewerbe -Unfallversicherungsgesetz für das Deutsche Reich .

8 63.

Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfall , durch welchen eine in
demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet , welche eine
völlige oder teilweise Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den Tod znr Folge hat ,
ist von dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde und dem dnrch Statut zu be¬
stimmenden Genossenschastsorgane schriftlich Anzeige zu erstatten .

Dieselbe muß binnen drei Tagen nach dem Tage erfolgen , an welchem der Betricbsunter -
nehmer von dem Unfall Kenntnis erlangt hat .

Für den Betriebsunternehmer kann derjenige , welcher zurzeit des Unfalls den Betrieb
oder den Betriebsteil , in welchem sich der Unsall ereignete , zu leiten hatte , die Anzeige erstatten ;
im Falle der Abwesenheit oder Behinderung des Betriebsunternehmers ist er dazu verpflichtet .

Das Formular für die Anzeige wird vom Reichs - Versicherungsamt festgestellt .
Die Vorstände der unter Reichs - oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe haben die in

Absatz 1 vorgeschriebene Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde nach näherer Anweisung der¬
selben zu erstatten .

Ueder Mohnungsmieten
bestimmt das seit I . Januar 1900 in Kraft stehende Bürgerliche Gesetzbuch , wo

nicht der Mietvertrag eine andere Bestimmung trifft , folgendes ^ ) :

Der Mietvertrag ist schriftlich abzuschließen , mündlicher Vertrag ist bei Mietsdauer
bis zu einein Jahr zulässig ( 566 ) . Der Vermieter hat die Wohnnng dem Mieter in einem zu
dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu übergebeu und sie während der Miets -
zeit in diesem Zustande zu erhalten . Der Vermieter hat somit alle notwendigen großen und
kleinen Ausbesserungen zu bestreiten (535/6 , 548) . Dagegen haftet der Mieter für jeden
Schaden , deu er , seine Angehörigen , Gäste , Dienstboten oder Untervermieter vorsätzlich , fahr¬
lässig oder dnrch vertragswidrigen Gebrauch hervorgeruseu habeu <249 ff. 823 ff. ) . Stenern
nnd Lasten trägt der Vermieter ( 546) . Notwendige Verwendungen des Mieters für die
Wohnung hat der Vermieter zu ersetzen (547 ) ; bei anderen Verwendungen gelten die Bestim¬
mungen über Geschäftsführung ohne Auftrag (677 ff.) . Einrichtungen , mit denen der Mieter
die Wohnung versehen hat , darf er wegnehmen , muß aber die Wohnung auf feine Kosten in
den vorigen Staud setzen lassen (547 , 258 ) . Zeigt die Wohnung zur Zeit der Ueberlassung
Fehler , welche ihre Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauch ausheben oder vermindern , und
hat der Mieter diese Mängel bei Vertragsabschluß nicht gekannt , so kann er einen entsprechenden
Abzug am Mietzins machen . Das Gleiche gilt , wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder
später wegfällt . Statt des Abzugs am Mietzins kann der Mieter Schadenersatz wegen Nicht¬
erfüllung (249 ff. ) fordern , wenn ein solcher Mangel beim Abschluß des Vertrags schon vor¬
handen war oder durch Verschulden des Vermieters später entstanden ist , oder wenn dieser
ungeachtet einer Mahnung die Beseitigung ves Mangels unterläßt . Im letzteren Falle darf
der Mieter deu Mangel selbst beseitigen , nnd Ersatz der Aufwendungen verlangen (537—541 ) .
Jedoch ist der Mieter zur unverzüglichen Anzeige an den Vermieter verpflichtet , wenn sich ein solcher
Mangel oder die Notwendigkeit einer Vorkehrung zum Schutze der Wohnung gegen eine
unvorhergesehene Gefahr zeigt . Unterläßt der Mieter diese Anzeige , so macht er sich nicht nur
schadenersatzpflichtig , sondern geht auch seiner eigenen Ansprüche ans dem Mangel verlustig (545 ) .
Zur Weitervermietuug ist die Erlaubnis des Vermieters nötig ( 549) . Der Mietzins

*) Die in Klammer beigesetzten Zahlen bedeuten die einschlägigen Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
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